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lich protokollierte Aussage des jedenfalls im Verneh-
mungszeitpunkt unbeeinflussten Zeugen vorliegt.

LG Brounschweig, Beschl. v.05.03.20'15 - 15 Ns 53115

M itgeteilt von RA Jan - Ro b ert Fanc h, B raunschweig.

Anm. d. Red.: S. auch LG Zweibrücken SrV 2002, 147 und, LG
Hamburg StV 2000, 373.
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Haftgrund der Verdunkelungsgefahr
SIPO S 112 Abs. 2 Nr, 3

Der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr erfordert, dass
die konkrete Gefahr droh! dass die Ermittlung der Wahr-
heit erschwert wird. Daran fehlt es, wenn die Beweise so
gesichert sind, dass ein BeschuldQter die Wahrheitsfin'
dung grundsätzlich nicht mehr behindern kann. Bei der
Gefahr der Einflussnahme auf zeugen kann dies insbe-
sondere dann angenommen werden, wenn eine richter-
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